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Einleitung Laufzeit des Mietspiegels

Der Rat der Bundesstadt Bonn hat den qualifizierten Bonner 
Mietspiegel 2024 am 12. November 2024 beschlossen. Er 
ist auf der Grundlage einer repräsentativen Stichprobe nicht 
preisgebundener Wohnungen in Bonn entstanden und nach 
anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt. Er ist 
qualifiziert im Sinne des § 558d BGB und ist eine amtli-
che Auskunft über das allgemeine Mietpreisgefüge in der 
Bundesstadt Bonn.

Die Stichprobe wurde durch die kommunale Statistikstelle 
der Bundesstadt Bonn gezogen, die Datenerhebung erfolgte 
bei Mieterinnen und Mietern durch Interviews vor Ort und 
bei Vermieterinnen und Vermietern wahlweise schriftlich 
oder elektronisch mittels Fragebogen. Der Stichtag der Da-
tenerhebung war der 1. Oktober 2023. Die Projektkoordinie-
rung und die Erhebung sowie die Plausibilisierung der Daten 
wurden durch das Amt für Bodenmanagement und Geoin-
formation durchgeführt. Die Auswertung der Daten mit den 
dazugehörigen Plausibilitätsprüfungen erfolgte durch das 
ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH. Der 
gesamte Prozess der Mietspiegelerstellung wurde wissen-
schaftlich durch das Institut Wohnen und Umwelt (IWU), 
Darmstadt, begleitet. Der Mietspiegel wurde vom Arbeits-
kreis Mietspiegel erstellt, in dem Vertreter der folgenden 
Ämter der Bundesstadt Bonn sowie verschiedener Verbän-
de und Gremien mitgewirkt haben:

• Amt für Bodenmanagement und Geoinformation
• Amt für Soziales und Wohnen
• Kommunale Statistikstelle der Bundesstadt Bonn
• Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für 

Grundstückswerte in der Bundesstadt Bonn
• Mieterbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V.
• Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Bonn/

Rhein-Sieg e.V.
• Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Bad 

Godesberg e.V.
• Regionale Arbeitsgemeinschaft Bonn/Rhein-Sieg des 

Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
Rheinland Westfalen e.V.

Die Interessenvertreter*innen der Mieter*innen und die 
der Vermieter*innen haben den Mietspiegel 2024 als 
qualifizierten Mietspiegel anerkannt.

Der Mietspiegel 2024 ist ab dem 1. Dezember 2024 als 
qualifizierter Mietspiegel nach § 558d BGB für das Bonner 
Stadtgebiet gültig. 
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Mietbegriffe

Der Mietzins ist der Betrag, der zur Miete an einer Sache 
zu zahlen ist. Im Zusammenhang mit einer Wohnungsmiete 
wird der Mietzins in der Regel in eine Grundmiete (Netto-
kaltmiete) und Betriebskosten (auch Nebenkosten ge-
nannt) aufgeteilt. Die Betriebskosten setzen sich aus den 
gem. § 2 Betriebskostenverordnung (BetrKV) umlagefähi-
gen anteiligen Betriebskosten an einem Objekt zusammen. 
Im Regelfall kann der Mietzins zwischen Mieter*innen und 
Vermieter*innen frei vereinbart werden. So kommt es in der 
Praxis zu den verschiedensten Mietmodellen:

Werden alle umlagefähigen Betriebskosten abgerechnet, 
spricht man von einer Nettokaltmiete. Wird für alle anfal-
lenden umlagefähigen Betriebskosten eine Pauschale ver-
einbart und werden somit nicht die tatsächlich anfallenden 
Betriebskosten vom Mieter*innen gezahlt, handelt es sich 
um eine Warmmiete (auch Bruttomiete genannt). Wenn 
ein Teil der umlagefähigen Betriebskosten pauschal in der 
Mietzahlung enthalten ist und ein Teil abgerechnet wird, 
bezeichnet man diese Art des Mietzinses als Teilinklusiv-
miete.

Ein Mietspiegel weist immer Nettokaltmieten aus, daher 
wurden bei Warm- und Teilinklusivmieten durch die Reduk-
tion von Betriebskostenpauschalen (siehe Hinweis 2) durch-
schnittliche Nettokaltmieten ermittelt.

Anteile für nicht umgelegte Betriebskosten müs-
sen bei einer Warm- oder Teilinklusivmiete zu der 
Nettokaltmiete hinzugerechnet werden. Hierbei 
handelt es sich um die tatsächlich anfallenden und 
nicht die unter Hinweis 2 statistisch ermittelten 
durchschnittlichen Betriebskosten.  

Die aus dem Mietspiegel resultierenden durchschnittlichen 
Nettokaltmieten werden als ortsübliche Vergleichsmieten 
bezeichnet, die abhängig von den folgenden in § 558 Abs. 
2 BGB aufgelisteten grundlegenden Wohnwertmerkmalen 
sind: Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit, Lage sowie 
energetische Ausstattung und Beschaffenheit. Da der Bon-
ner Mietspiegel im Sinne des § 558d Abs. 1 BGB qualifiziert 
ist, wird vermutet, dass die bezeichneten Entgelte die orts-
übliche Vergleichsmiete wiedergeben (§ 558d Abs. 3 BGB). 

Die Angaben des Mietspiegels, die für die jewei-
lige Wohnung zutreffen, sind auch dann dem 
Mieter*innen mitzuteilen, wenn die Mieterhöhung 
sich auf ein anderes Begründungsmittel stützt.
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Gültigkeitsbereich

Der Mietspiegel ist geeignet, um die ortsübliche Miete für nicht preisgebundene Wohnungen zu berechnen.  
Die folgenden Wohnungen sind ausgeschlossen:

Gesetzliche Ausschlüsse:

• Wohnungen, bei denen die Miethöhe durch Gesetz 
oder im Zusammenhang mit einer Förderzusage 
festgelegt worden ist (§ 558 Abs. 2 Satz 2 BGB), z. B. 
öffentlich geförderte Wohnungen, 

• Mietverhältnisse, die nur zum vorübergehenden 
Gebrauch eingegangen wurden (§ 549 Abs. 2 Nr. 1 
BGB), z. B. Ferienwohnungen, Hotelzimmer oder 
Monteurwohnungen, 

• Wohnraum, der in der vom Vermieter selbst bewohn-
ten Wohnung liegt und von diesem möbliert wurde (§ 
549 Abs. 2 Nr. 2 BGB),

• Wohnraum, den eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein anerkannter privater Träger der 
Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen mit 
dringendem Wohnungsbedarf zu überlassen (§ 549 
Abs. 2 Nr. 3 BGB) und

• Wohnungen in einem Studenten- oder Jugendwohn-
heim (§ 549 Abs. 3 BGB).

Weitere Ausschlüsse (aufgrund besonderer Vereinbarungen, 
fehlender Repräsentativität oder statistischer Unsicherheit):

• Wohn-, Alten(pflege)- oder sonstige Heime

• Untermietverhältnisse,

• Dienst- und Werkswohnungen,

• Wohnraum ohne Ausguss, Zapfstelle, Kochgelegenheit 
und WC für die alleinige Nutzung,

• Wohnungen ohne eigenen Wohnungsabschluss, d. h. 
ohne einen abschließbaren Zugang,

• überwiegend gewerblich genutzte Wohnungen,

• Wohnungen mit einer Wohnfläche von weniger als 16 
m² oder mehr als 160 m²,

• Ein- und Zweifamilienhäuser sowie

• komplett/überwiegend möblierter Wohnraum:

• Hierzu zählt nicht, wenn seitens der 
Vermieter*innen eine Einbauküche gestellt wird.

• Die ortsübliche Vergleichsmiete kann ermittelt 
werden, indem der anhand dieses Mietspiegels 
berechneten ortsüblichen Vergleichsmiete ein 
angemessener Zuschlag für die Möblierung 
hinzugefügt wird.
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Umgang mit Mietspiegelmerkmalen

Nicht jedes Ausstattungsmerkmal einer Wohnung kann im 
Bonner Mietspiegel 2024 abgebildet werden. Gründe dafür 
sind  

• fehlende statistische Aussagekraft, 

• zu geringe Fallzahlen (nur sehr wenige Wohnungen 
verfügen über dieses Merkmal) und

• sehr hohe Fallzahlen (Standardausstattungen).  

Die folgenden Hinweise sind zu beachten:

• Das Merkmal Stuck gilt nur für Altbauten, die  
vor 1919 bezugsfertig waren. Das Merkmal scheint 
aufgrund seines besonders hohen Zuschlags aus-
schließlich für klassische Gründerzeithäuser zu 
stehen.
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Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete

Wie berechne ich die ortsübliche Vergleichsmiete?

Die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete ist einerseits mit Hilfe des Mietspiegelrechner unter  
www.bonn.de/mietspiegel möglich, alternativ kann die nachfolgende Anleitung genutzt werden:

Bei der Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete in Euro pro m² Wohnfläche gehen Sie schrittweise vor (Arbeitsschritte):

Im Arbeitsschritt 1 wird die Basismiete anhand der Wohn-
fläche der Wohnung ausgewählt und unter Arbeitsschritt 5 
in das dafür vorgesehene Feld eingetragen.

Im Arbeitsschritt 2 wird der Einfluss des Baujahres der 
Wohnung ausgewählt und unter Arbeitsschritt 5 in das dafür 
vorgesehene Feld eingetragen.

Im Arbeitsschritt 3 wird der Einfluss der Wohnlage des Ge-
bäudes ausgewählt und unter Arbeitsschritt 5 in das dafür 
vorgesehene Feld eingetragen.

Im Arbeitsschritt 4 wird der Einfluss der Gebäude- und 
Wohnungsmerkmale ermittelt:

1. Tragen Sie für jedes abgefragte Merkmal auf Seite 14 
(Lichte Raumhöhe über 2,70 m, Stuckverzierung an Au-
ßenfassade, Stuckverzierungen an den Decken, Woh-
nung liegt im Untergeschoss oder Souterrain etc.) bei 
Vorhandensein den entsprechenden Zu- oder Abschlag 
in das jeweils dafür vorgesehene Feld ein. 

2. Am Ende der Seite 14 bilden Sie die Summe der einge-
tragenen Zu- und Abschläge. 

3. Die gebildete Summe übertragen Sie in das dafür vorge-
sehene Feld auf Seite 15.

4. Gehen Sie auf den Seiten 15 bis 19 jeweils so vor, wie 
unter 1. bis 3. beschrieben. Beziehen Sie bei der Sum-
menbildung jeweils den Übertrag aus der vorherigen 
Seite mit ein. 

5. Die gebildete Gesamtsumme auf Seite 19 übertragen 
Sie in Arbeitsschritt 5 in das dafür vorgesehene Feld.

Im Arbeitsschritt 5 werden die Überträge aus den vorge-
nannten Arbeitsschritten 1 bis 4 aufsummiert und in das 
dafür vorgesehene Feld eingetragen. Sie erhalten die orts-
übliche Vergleichsmiete je Quadratmeter Wohnfläche. An-
schließend können Sie durch Multiplikation mit der Wohnflä-
che die Gesamtmiete der Wohnung berechnen.

 

























21

Bonner Mietspiegel 2024

Spannen Hinweis 1

Bei einem wie dem hier vorliegenden Regressionsmietspie-
gel werden – im Vergleich zu einem Tabellenmietspiegel – 
mehr Einflussgrößen für die Ermittlung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete untersucht, teilweise kombiniert und je nach 
Aussagekraft als relevant eingestuft. Durch die Vielzahl der 
untersuchten und verwendeten Merkmale kann der Regres-
sionsmietspiegel die ortsübliche Miete wesentlich genauer 
abbilden. 

Grundsätzlich wird ein Abweichen von dem unter Arbeits-
schritt 5 errechneten Wert nicht empfohlen. Die folgenden 
Bedingungen rechtfertigen jedoch ein Abweichen von der 
in Arbeitsschritt 5 ermittelten Miete, wenn sie beide erfüllt 
sind:

1. Qualität und Umfang der Ausstattung (siehe Arbeits-
schritt 4) weichen insgesamt in hohem Maße von 
den im Mietspiegel untersuchten Merkmalen ab. 
In dieser Broschüre finden sich nur die relevanten 
Merkmale. Alle untersuchten Merkmale finden Sie in 
der Dokumentation zum Bonner Mietspiegel 2024. 
 
und

2. Gebäude und Wohnung weisen einen für das Baujahr 
sehr guten oder schlechten Erhaltungszustand auf.
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Betriebskostenverordnung  ANLAGE 1

Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), die zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) geändert worden ist

§ 1 Betriebskosten

(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer 
oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder Erb-
baurecht am Grundstück oder durch den bestimmungs-
mäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, 
Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend 
entstehen. Sach- und Arbeitsleistungen des Eigentü-
mers oder Erbbauberechtigten dürfen mit dem Betrag 
angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung 
eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, ange-
setzt werden könnte; die Umsatzsteuer des Dritten darf 
nicht angesetzt werden.

(2)  Zu den Betriebskosten gehören nicht:

1.  die Kosten 

 der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Ar-
beitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, 
der Wert der vom Vermieter persönlich geleisteten Ver-
waltungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen oder 
freiwilligen Prüfungen des Jahresabschlusses und die 
Kosten für die Geschäftsführung (Verwaltungskosten),

2.  die Kosten, 

 die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des be-
stimmungsmäßigen Gebrauchs aufgewendet werden 
müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und Witte-
rungseinwirkung entstehenden baulichen oder sonsti-
gen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen (Instandhal-
tungs- und Instandsetzungskosten).

§ 2 Aufstellung der Betriebskosten

Betriebskosten im Sinne von § 1 sind:

1.  die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, 

 hierzu gehört namentlich die Grundsteuer;

2.  die Kosten der Wasserversorgung, 

 hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die 
Grundgebühren, die Kosten der Anmietung oder ande-
rer Arten der Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern 
sowie die Kosten ihrer Verwendung einschließlich der 
Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung 
und Aufteilung, die Kosten der Wartung von Wassermen-
genreglern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen 
Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufberei-
tungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe;

3.  die Kosten der Entwässerung,

 hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und Grund-
stücksentwässerung, die Kosten des Betriebs einer 
entsprechenden nicht öffentlichen Anlage und die Kos-
ten des Betriebs einer Entwässerungspumpe;

4.  die Kosten

a)  des Betriebs der zentralen Heizungsanlage ein-
schließlich der Abgasanlage, hierzu gehören 
die Kosten des zur Wärmeerzeugung verbrauchten 
Stroms und der verbrauchten Brennstoffe und ihrer 
Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten 
der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, 
der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft 
und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung 
durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und 
des Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der 
Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüber-
lassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung 
sowie die Kosten der Verwendung einer Ausstattung 
zur Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der 
Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Auftei-
lung oder

b)  des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungs-
anlage, 

 hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brenn-
stoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebs-
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stroms und die Kosten der Überwachung sowie die 
Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebs-
raums oder

c)  der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wär-
me, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a,

 hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung 
und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanla-
gen entsprechend Buchstabe a oder

d)  der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen 
und Gaseinzelfeuerstätten, 

 hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Was-
serablagerungen und Verbrennungsrückständen in 
der Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prüfung der 
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der 
damit zusammenhängenden Einstellung durch eine 
Fachkraft sowie die Kosten der Messungen nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz;

5.  die Kosten

a)  des Betriebs der zentralen Warmwasserversor-
gungsanlage,

 hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung 
entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits 
berücksichtigt sind, und die Kosten der Wassererwär-
mung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a oder

b)  der eigenständig gewerblichen Lieferung von 
Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des 
Buchstabens a,

 hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des 
Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zugehö-
rigen Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buchsta-
be a oder

c)  der Reinigung und Wartung von Warmwassergerä-
ten, 

 hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasser-
ablagerungen und Verbrennungsrückständen im Innern 
der Geräte sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung 
der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und 
der damit zusammenhängenden Einstellung durch eine 
Fachkraft;

6.  die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwas-
serversorgungsanlagen  

a)  bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 
4 Buchstabe a und entsprechend Nummer 2, soweit sie 
nicht dort bereits berücksichtigt sind, oder

b)  bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wär-
me entsprechend Nummer 4 Buchstabe c und entspre-
chend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berück-
sichtigt sind, oder  

c)  bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasser-
versorgungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buch-
stabe d und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht 
dort bereits berücksichtigt sind;

7.  die Kosten des Betriebs des Personen- oder Las-
tenaufzugs,  

 hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die 
Kosten der Beaufsichtigung, der Bedienung, Überwa-
chung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prü-
fung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit 
einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft so-
wie die Kosten der Reinigung der Anlage;

8.  die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseiti-
gung, 

 zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die 
für die öffentliche Straßenreinigung zu entrichtenden 
Gebühren und die Kosten entsprechender nicht öffent-
licher Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbeseiti-
gung gehören namentlich die für die Müllabfuhr zu 
entrichtenden Gebühren, die Kosten entsprechender 
nicht öffentlicher Maßnahmen, die Kosten des Betriebs 
von Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllabsaugan-
lagen sowie des Betriebs von Müllmengenerfassungs-
anlagen einschließlich der Kosten der Berechnung und 
Aufteilung;

9.  die Kosten der Gebäudereinigung und Ungeziefer-
bekämpfung,

 zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören die 
Kosten für die Säuberung der von den Bewohnern ge-
meinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, 
Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen, Fahrkorb 
des Aufzugs;
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10.  die Kosten der Gartenpflege, 

 hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch 
angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von 
Pflanzen und Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen 
einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pflege 
von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die dem nicht öf-
fentlichen Verkehr dienen;

11.  die Kosten der Beleuchtung, 

 hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außen-
beleuchtung und die Beleuchtung der von den Bewoh-
nern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugän-
ge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen;

12.  die Kosten der Schornsteinreinigung, 

 hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßge-
benden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits als 
Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt 
sind;

13.  die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung, 

 hierzu gehören namentlich die Kosten der Versiche-
rung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- so-
wie sonstige Elementarschäden, der Glasversicherung, 
der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öl-
tank und den Aufzug;

14.  die Kosten für den Hauswart, 

 hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und 
alle geldwerten Leistungen, die der Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit ge-
währt, soweit diese nicht die Instandhaltung, Instand-
setzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die 
Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten vom Haus-
wart ausgeführt werden, dürfen Kosten für Arbeits-
leistungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16 nicht 
angesetzt werden;

15.  die Kosten

a)  des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage, 

 hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und 
die Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebs-

bereitschaft einschließlich ihrer Einstellung durch eine 
Fachkraft, bis zum 30. Juni 2024 außerdem das Nut-
zungsentgelt für eine nicht zu dem Gebäude gehörende 
Antennenanlage sowie die Gebühren, die nach dem Ur-
heberrechtsgesetz für die Kabelweitersendung entste-
hen, oder

b)  des Betriebs der mit einem Breitbandnetz verbun-
denen privaten Verteilanlage; 

 hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, bis 
zum 30. Juni 2024 außerdem die weiteren Kosten ent-
sprechend Buchstabe a, sowie die laufenden monatli-
chen Grundgebühren für Breitbandanschlüsse, oder

c)  des Betriebs einer gebäudeinternen Verteilanlage, 
die vollständig mittels Glasfaser mit einem öffentlichen 
Netz mit sehr hoher Kapazität im Sinne des § 3 Num-
mer 33 des Telekommunikationsgesetzes verbunden 
ist, wenn der Mieter seinen Anbieter von öffentlich zu-
gänglichen Telekommunikationsdiensten über seinen 
Anschluss frei wählen kann, 

 hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms sowie 
ein Bereitstellungsentgelt gemäß § 72 Absatz 1 des Te-
lekommunikationsgesetzes;

16.  die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die 
Wäschepflege, 

 hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die 
Kosten der Überwachung, Pflege und Reinigung der 
Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung ihrer Be-
triebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die 
Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 
2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;

17.  sonstige Betriebskosten, 

 hierzu gehören Betriebskosten im Sinne des § 1, die 
von den Nummern 1 bis 16 nicht erfasst sind. 

Für Anlagen, die ab dem 1. Dezember 2021 errichtet 
worden sind, ist Satz 1 Nummer 15 Buchstabe a und b 
nicht anzuwenden.
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Wohnflächenverordnung  ANLAGE 2

Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)

§ 1 Anwendungsbereich, Berechnung der Wohnfläche.

(1) Wird nach dem Wohnraumförderungsgesetz die Wohn-
fläche berechnet, sind die Vorschriften dieser Verord-
nung anzuwenden.

(2) Zur Berechnung der Wohnfläche sind die nach § 2 zur 
Wohnfläche gehörenden Grundflächen nach § 3 zu er-
mitteln und nach § 4 auf die Wohnfläche anzurechnen.

§ 2 Zur Wohnfläche gehörende Grundflächen.

(1) Die Wohnfläche einer Wohnung umfasst die Grundflä-
chen der Räume, die ausschließlich zu dieser Wohnung 
gehören. Die Wohnfläche eines Wohnheims umfasst 
die Grundflächen der Räume, die zur alleinigen und 
gemeinschaftlichen Nutzung durch die Bewohner be-
stimmt sind.

(2) Zur Wohnfläche gehören auch die Grundflächen von

1. Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach 
allen Seiten geschlossenen Räumen sowie

2. Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen,  
wenn sie ausschließlich zu der Wohnung oder dem 
Wohnheim gehören.

(3)  Zur Wohnfläche gehören nicht die Grundflächen  
folgender Räume:

1. Zubehörräume, insbesondere:
a) Kellerräume,
b) Abstellräume und Kellerersatzräume 
        außerhalb der Wohnung,
c) Waschküchen,
d) Bodenräume,
e) Trockenräume,
f) Heizungsräume und
g) Garagen,

2. Räume, die nicht den an ihre Nutzung zu stellenden 
Anforderungen des Bauordnungsrechts der Länder 
genügen, sowie

3. Geschäftsräume.

§ 3 Ermittlung der Grundfläche

(1) Die Grundfläche ist nach den lichten Maßen zwischen 
den Bauteilen zu ermitteln; dabei ist von der Vorder-
kante der Bekleidung der Bauteile auszugehen. Bei 
fehlenden begrenzenden Bauteilen ist der bauliche Ab-
schluss zu Grunde zu legen.

(2) Bei der Ermittlung der Grundfläche sind namentlich 
einzubeziehen die Grundflächen von

1. Tür- und Fensterbekleidungen sowie Tür- und Fens-
terumrahmungen

2. Fuß-, Sockel und Schrammleisten,

3. fest eingebauten Gegenständen, wie z. B. Öfen, 
Heiz- und Klimageräten, Herden, Bade- oder Dusch-
wannen,

4. freiliegenden Installationen,

5. Einbaumöbeln und 

6. nicht ortsgebundenen, versetzbaren Raumteilern.

(3) Bei der Ermittlung der Grundflächen bleiben außer  
Betracht die Grundflächen von

1. Schornsteinen, Vormauerungen, Bekleidungen, 
freistehenden Pfeilern und Säulen, wenn sie eine 
Höhe von mehr als 1,50 Meter aufweisen und ihre 
Grundfläche mehr als 0,1 Quadratmeter beträgt,
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2. Treppen mit über drei Steigungen und deren Trep-
penabsätze,

3. Türnischen und

4. Fenster- und offenen Wandnischen, die nicht bis 
zum Fußboden herunterreichen oder bis zum Fuß-
boden herunterreichen und 0,13 Meter oder weni-
ger tief sind.

(4) Die Grundfläche ist durch Ausmessung im fertig ge-
stellten Wohnraum oder auf Grund einer Bauzeichnung 
zu ermitteln. Wird die Grundfläche auf Grund einer Bau-
zeichnung ermittelt, muss diese

1. für ein Genehmigungs-, Anzeige-, Genehmigungs-
freistellungs- oder ähnliches Verfahren nach dem 
Bauordnungsrecht der Länder gefertigt oder, wenn 
ein bauordnungsrechtliches Verfahren nicht erfor-
derlich ist, für ein solches geeignet sein und

2. die Ermittlung der lichten Maße zwischen den Bau-
teilen im Sinne des Absatzes 1 ermöglichen.

 Ist die Grundfläche nach einer Bauzeichnung er-
mittelt worden und ist abweichend von dieser 
Bauzeichnung gebaut worden, ist die Grundfläche 
durch Ausmessung im fertig gestellten Wohnraum 
oder auf Grund einer berichtigten Bauzeichnung 
neu zu ermitteln.

§ 4 Anrechnung der Grundflächen

Die Grundflächen

1.  von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von 
mindestens 2 Metern sind vollständig,

2.  von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von 
mindestens 1 Meter und weniger als 2 Metern sind zur 
Hälfte,

3. von unbeheizbaren Wintergärten, Schwimmbädern und 
ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen 
sind zur Hälfte,

4. von Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind 
in der Regel zu einem Viertel, höchstens jedoch zur 
Hälfte

 anzurechnen.

§ 5 Überleitungsvorschrift

 Ist die Wohnfläche bis zum 31. Dezember 2003 nach 
der Zweiten Berechnungsverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 
2178), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung 
vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) in der jeweils 
geltenden Fassung berechnet worden, bleibt es bei 
dieser Berechnung. Soweit in den in Satz 1 genannten 
Fällen nach dem 31. Dezember 2003 bauliche Änderun-
gen an dem Wohnraum vorgenommen werden, die eine 
Neuberechnung der Wohnfläche erforderlich machen, 
sind die Vorschriften dieser Verordnung anzuwenden.
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Hinweise zur Wohnlagenbewertung ANLAGE 3

Der Begriff Lage ist in § 558 Abs. 2 BGB als ein den Mietwert 
bestimmendes Merkmal für vermieteten Wohnraum einge-
führt. Generell ist festzustellen, dass der Begriff Lage, so 
wie er auch in § 558 Abs. 2 BGB eingeführt ist, semantisch 
etwas sehr Allgemeines ausdrückt. In der Praxis erfolgt 
dann meistens eine weitere Spezialisierung des Begriffs 
durch Zusätze, z. B. die Geschäftslage oder die Bürolage. 
Im Zusammenhang mit Wohnraum ist der Begriff Wohnlage 
gebräuchlich.

Da es sich bei der Wohnlage um flächenhafte Durchschnitts-
werte handelt, kann es im Rahmen der widerlegbaren Ver-
mutung im Einzelfall zu Abweichungen von dem jeweils 
ausgewiesenen Punktwert kommen. An stark befahrenen 
Straßen kann es beispielsweise zu niedrigeren Werten oder 
bei größerer Entfernung zu Bahntrassen zu höheren Werten 
führen.

Die vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der 
Bundesstadt Bonn beschlossene Wohnlagenkarte stellt eine 
Bewertung nach verschiedenen objektiven Annehmlich-
keitsmerkmalen (Infrastruktur, Verkehrsanbindung, Stadt-
grün, Wertschätzung (Image), Straßenbild, Belastungen als 
Korrektur und besondere Ortsteile) des Wohnens dar. Jede 
Wohnlage erhält eine Punktzahl, welche auf dem Deckblatt 
zu Darstellungszwecken in vier Abschnitte gegliedert wur-
de. Sie wurde erstmals mit dem Stand Dezember 1996 für 
den Bonner Mietspiegel verwendet.

Ab 2014 wird auf eine Differenzierung der Lagedarstellung 
verzichtet. Es wird nur der Begriff „Wohnlage/Wohnlagen-
karte“ verwendet. Die Lagekarte/Wohnlagenkarte wurde 
bisher zum Stichtag 1. Januar 2000, 1. Oktober 2002, 1. Ja-
nuar 2004, 1. Januar 2007 (erstmals mit Ortsteileinfluss), 
1. Januar 2008, 30. März 2009, 1. Juni 2011, 1. November 
2013, 1. Dezember 2015, 1. Mai 2018, 1. Juli 2020, 1. Januar 
2022 und 1. August 2023 fortgeschrieben. 
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